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Allgemeine Vertragsbedingungen
§1 VertragsgegenstandAlle detailliert vereinbarten Leistungen sind der Seite, mit derBezeichnung „Engagement-Vertrag“ zu entnehmen.
§2 Leistungen der Vertragspartner
Die Vertragspartner erklären sich dazu bereit, Bild (wenn vorhanden) undText zu seiner Person und Art der Darbietung in digitaler Form zuüberlassen. Das eingereichte Material darf in vollem Umfang für diePressearbeit, soziale Medien und werbliche Maßnahmen durch beideVertragspartner genutzt werden. Die Vertragspartner sichern zu, dasssämtliche Rechte der eingereichten Daten bei ihnen liegen und stellenden jeweils anderen Vertragspartner von allen möglichen Ansprüchendurch Dritte frei.
Der Verein gestaltet den Aufbau und den Inhalt seiner Darbietung selbst.Disposition und Regie des Gesamtprogrammablaufes obliegen demAuftraggeber. Der Verein ist nur an die durch den Vertrag vereinbartenLeistungen gebunden.
§3 Leistungen des Auftraggebers
Der Auftraggeber zahlt für die erbrachten Leistungen das festgesetzteHonorar, welches dem „Engagement-Vertrag“ zu entnehmen ist.
Der Gesamtbetrag wird unter Angabe der Veranstaltung alsVerwendungszweck bis spätestens 10 Tage nach Datum derVeranstaltung auf das im Vertrag stehende Konto überwiesen. AndereZahlungsarten sind mit Absprache möglich.
Nach Auszahlung, sind hiermit alle Honorarforderungen erfüllt. Eventuellanfallende weitere Abgaben gehen zu Lasten des Musikverein Suhl e.V.
Die auf das Honorar anfallende Künstlersozialabgabe führt derAuftraggeber fristgemäß an die Künstlersozialkasse ab. Der Auftraggeberübernimmt die Anmeldung bei der GEMA sowie die anfallenden GEMA-Gebühren.
Bei Gruppenverträgen wird der Veranstalter durch Zahlung an dasunterzeichnende Gruppenmitglied gegenüber der gesamten Gruppe vonseiner Zahlungspflicht frei. Auseinandersetzungen der Künstler über dieHöhe der Ihnen anteilmäßig zustehenden Honorare haben ausschließlichin deren Innenverhältnis zu liegen.
Der Verein erhält die Möglichkeit, Instrumentenkoffer und -Taschensowie Zubehörgegenstände vor unbefugtem Zugriff geschützt abzulegen.
§4 Vertragsstrafe bei Leistungsstörungen
Kommt der Verein seinen in diesem Vertrag genannten Verpflichtungennicht, nur teilweise oder nicht rechtzeitig oder sonst nicht wie vereinbartnach, ist der Veranstalter berechtig von dem festgesetzten Honorar einenentsprechenden Betrag in Abzug zu bringen.
Kommt der Veranstalter mit seinen Mitwirkungs- oder sonstigenNebenpflichten dieses Vertrages in Verzug, ist der Vertragspartnerberechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe der Tagesgage zu verlangen.
Wird dem Verein, schriftlich festgehaltene Leistungen infolge einesUmstandes unmöglich, die weder vom Veranstalter noch demVertragspartner zu vertreten sind oder das Eintreten höherer Gewalt, wiesie im BGB definiert sind, so entfällt insoweit der Honoraranspruch

§5 Schriftform
Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeitder Schriftform sowie einer Frist von bis zu einer (1) Woche vor demVeranstaltungstag.
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen und geltungsberechtigt bei derErfüllung der vertraglichen Leistungen des Vereines.
§6 Auftrittsbedingungen für die Vertragspartner
Zwischen dem Auftraggeber und dem Verein besteht eine Übereinkunftdarüber, dass dies kein Arbeitsvertrag im Sinne sozialversicherungsrechtlicherund lohnsteuerrechtlicher Vorschriften ist. Aus diesem Vertrag kann keinArbeitsverhältnis im Sinne des Angestelltenversicherungsgesetzes abgeleitetwerden.
Im Falle der Erkrankung des Vereines und seine darauf zurückzuführendeVerhinderung an der Mitwirkung an der vorgesehenen Veranstaltung, so hat erdies dem Veranstalter unverzüglich mitzuteilen und ggf. auf Verlangen durchein ärztliches Attest nachzuweisen. Auftrittspflicht und Vergütungspflichtentfallen in diesem Fall.
§7 Haftung
Erleidet der Verein während seiner Tätigkeit für die anstehende Veranstaltungeinen Unfall, beschränkt sich die Haftung des Veranstalters auf Schäden, dievon ihm oder ihren Bediensteten vorsätzlich oder grob fahrlässig, nicht aberdurch Umstände höherer Gewalt, an anwesenden Personen, Instrumentenoder Equipment verschuldet wurden.
Der Verein verpflichtet sich die Bühne und zur Verfügung gestellteRäumlichkeiten im ordentlichen Zustand zu verlassen. Er verpflichtet sichaußerdem geltende Regelungen auf dem Veranstaltungsgelände, sowieumweltrechtliche Bestimmungen zu berücksichtigen und einzuhalten.
§8 Kündigungsfrist
Beide Vertragspartner können die Vereinbarung mit einer Frist von einer (1)Woche vor Beginn der Veranstaltung kündigen.
Davon unberührt bleibt eine Kündigung aus wichtigem Grund.
Eine Kündigung bedarf in jedem Fall der Schriftform.
Bereits erbrachte Leistungen werden durch den Teil des Honorars abgegolten,der dem Teil der erbrachten Leistung am gesamten vereinbartenVertragsumfang entspricht.
§9 Weiteres
Soweit in dieser Vereinbarung keine anderen Regelungen getroffenen sind,gelten die Bestimmungen des BGB.
Gerichtsstand für Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben ist dasAmtsgericht Suhl.
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Datenschutzerklärung
1. Einwilligung zur Datennutzung
1.1 Einwilligung erfolgt durch folgenden Veranstalter
Name des VeranstaltersStraßePLZ, OrtTelefonE-Mail
1.2 Einwilligung zur Datennutzung im Verein
Die im Engagement-Vertrag angegebenen Daten, insbesondere Name des Veranstalters, Anschrift,Telefonnumer, E-Mailadresse, ggf. Bankdaten und evtl. Name des Ansprechpartners, die allein zumZweck der Durchführung der täglichen Vereinsarbeit notwendig und erforderlich sind, werden nachEinwilligung auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Außerdem tätigen wir Aufnahmen für die Vereinschronik und zu Repräsentationszwecken in densozialen Medien des Vereins.

Hiermit stimme der Anfertigung von Foto - und Videoaufnahmen auf meinerVeranstaltung zu repräsentativen Zwecken des Vereins zu.
Hiermit stimme ich der Erhebung und Nutzung meiner Daten zu.

______________________ ____________________________________Ort, Datum Unterschrift des Veranstalters
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2. Widerrufsbelehrung
2.1 Widerrufsrecht der Vertragsdaten
Sie haben das Recht die Nutzung und Speicherung Ihrer Daten zu widerrufen.
2.2 Widerrufsrecht ausüben
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie dem Musikverein Suhl e.V. (im folgenden Vereingenannt) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. per Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, dieNutzung der Daten zu widerrufen, informieren.
2.3 Hinweis zum Datenschutz
Für den Verein ist der Schutz der Daten während der gesamten Geschäftsprozesse ein wichtigesAnliegen. Um die Vereinsarbeit leisten zu können erheben wir die Daten im Rahmen der gesetzlichenBestimmungen. Wir verarbeite die Daten ausschließlich in Deutschland. Eine Weitergabe an Dritteerfolgt nicht.2.4 Vertragsdaten
Die erhobenen Daten dienen ausschließlich der Vereinsarbeit und der regulären Geschäftsprozesse.Wir speichern und verarbeiten: Name des Veranstalters, Anschrift, PLZ und Ort, Telefon, E-Mail, ggf.Name des Ansprechpartners, Kreditinstitut, IBAN und BIC.
2.5 Speicherung von Daten über den Widerruf hinaus
Die Daten werden mindestens zum Eintreten des Widerrufs gespeichert. Die Daten von vonRechnungen (Engagement-Vertrag gilt gleichzeitig als Rechnung) werden laut § 14b Abs. 1 UStG 10Jahre aufbewahrt.
2.6 Folgen des Widerrufs
Mit Eintreten des Widerrufs der Datennutzung wird der Engagement-Vertrag nichtig. Ein Engagementund die Durchführung der gewünschten Leistungen ist nicht möglich, da die Nutzung der Daten zurErfüllung der Vereinsarbeit notwendig sind.Eingehende Widerrufe nach erfolgter Veranstaltung können nicht für vergangene Buchungenrückwirkend geltend gemacht werden, da diese Aufbewahrungspflichtig sind.

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der Widerrufsbelehrung

___________________ ________________________________________Ort, Datum Unterschrift des Veranstalters


